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Empfehlungen der ALMS

zur Einführung von Bachelor/Master-Studiengängen

im Bereich der Musikpädagogik/Instrumentaldidaktik

I.
GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN

Die ALMS plädiert dafür, die ministeriell verordnete Umwandlung von musikpädagogischen Diplomstudiengängen in Bachelor/Master-Studiengänge auf der Grundlage von bundesweit einheitlichen Rahmenvereinbarungen durchzuführen. Nur so kann die Qualität der bisherigen Ausbildung aufrecht erhalten und die Chance einer inhaltlichen Optimierung genutzt werden. Gemeinsamer Grundsätze bedarf es auch, um die von der neuen Studienstruktur intendierte bundesweite Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse zu gewährleisten.

Die Konzeption von musikpädagogischen Bachelor/Master-Studiengängen sollte sich an den folgenden Leitgedanken orientieren: 

1.
Ein musikpädagogischer Bachelor wird ausschließlich nach 4 Studienjahren vergeben.

2.
Das Qualifikationsniveau des Bachelor-Abschlusses entspricht mindestens dem des heutigen Diploms; ein höheres Qualitätsniveau ist anzustreben.

3.
Ein musikpädagogischer Bachelor als Alibi-Abschluss eines künstlerischen Instrumentalstudiengangs mit reduzierter pädagogischer Ausbildung ist nicht vertretbar.

4.
Die Einrichtung von Master-Abschlüssen mit unterschiedlichen weiteren oder vertiefenden Qualifikationen ist anzustreben. Die Masterabschlüsse sind höherwertig als das heutige Diplom und qualifizieren bei wissenschaftlicher Ausrichtung zur Promotion.

5.
Die Kreditierung in musikpädagogischen Bachelor-Studiengängen entspricht dem tatsächlichen Arbeitsaufwand (workload).

6. Der Studienverlauf sollte so viel Freiheit gewähren, wie sinnvoller Weise möglich ist, und gleichzeitig eine über die Semester hinweg gleichmäßige Arbeitsaufteilung ermöglichen.

7. In allen grundständigen musikpädagogischen Bachelor-Studiengängen sind nach Möglichkeit vertiefende oder ergänzende Wahlfächer anzubieten (z. B. Klassenmusizieren, Aufführungspraxis, Jazz/Rock/Pop inkl. Theorie der populären Musik).

8. Thematisch zusammenhängende Stoffgebiete sollen nach Möglichkeit miteinander vernetzt werden und können in eine integrative Prüfung münden. So entstehen umfassendere Module, so genannte Makro-Module.

9. Folgende Kombinationen von Abschlüssen kommen in Frage:

a)
musikpädagogischer Bachelor mit nachfolgendem musikpädagogischen Master-Studium 

b)
musikpädagogischer Bachelor mit nachfolgendem künstlerisch ausgerichteten Master-Studiengang

c)
musikpädagogischer Bachelor mit nachfolgendem wissenschaftlich ausgerichteten Master-Studiengang (z. B. Musikpädagogik, Musiktheorie, Musikwissenschaft)

d)
künstlerischer Bachelor mit nachfolgendem musikpädagogisch ausgerichteten Master-Studiengang

e)
künstlerischer Bachelor mit nachfolgendem künstlerischen Master-Studiengang.

10. Die Dauer der Master-Studiengänge beträgt 4 Semester.

11. Empfohlen wird die Kombination von zwei Studiengängen (z. B. künstlerische Instrumentalausbildung und Musikpädagogik) oder von zwei musikpädagogischen Studienrichtungen (z. B. Instrumentalpädagogik und Elementare Musikpädagogik) oder das Studium von zwei künstlerischen Hauptfächern (bei außergewöhnlicher Begabung).

II.
Richtwerte für den studentischen Arbeitsaufwand im Rahmen eines künstlerisch-pädagogischen Bachelor-Studiums

Die ALMS schlägt folgende Richtwerte für den studentischen Arbeitsaufwand (workload) in einem künstlerisch-pädagogischen Bachelor-Studiengang vor:

•
ca. 120 Credits für das Hauptfach

•
ca. 30 Credits für weitere künstlerisch-praktische Fächer (Kernbereich) 

•
ca. 30 Credits für den Bildungsbereich 

•
ca. 30 Credits für den Vermittlungsbereich 

•
ca. 30 Credits für den Schwerpunkt-, den Professionalisierungs-, den Projekt- und den Ergänzungsbereich zusammen

Eine Abschluss-Arbeit kann variabel zugeordnet werden.

III.
Fachgebiete/Module im Rahmen eines künstlerisch-pädagogischen Bachelor-Studiengangs

In Anlehnung an das Strukturmodell der Rektorenkonferenz, das Teil II dieser Empfehlungen zugrunde liegt, empfiehlt die ALMS die folgenden Fachgebiete/Module für einen künstlerisch-pädagogischen Bachelor-Studiengang, wobei sich künstlerische, musikpädagogische und theoretisch-wissenschaftliche Aspekte wechselseitig durchdringen und an den einzelnen Instituten individuell zugeordnet werden können:

1. Künstlerischer Bereich:

Verpflichtend sind:

•
Künstlerisches Hauptfach 

•
Kammermusik 

•
Improvisation 

•
unterrichtspraktisches Klavierspiel/Zweitinstrument/Gesang 

•
Chor/Orchester/Ensemblespiel

Dringend empfohlen werden:

•
Stimmbildung/Sprecherziehung

•
Jazz und/oder Populäre Musik

•
Ensembleleitung.

2. Musikpädagogischer Bereich:

Verpflichtend sind:

•
Grundlagen der Pädagogik, Grundfragen der Musikpädagogik

•
Entwicklungspsychologie, Pädagogische Psychologie

•
Allgemeine Instrumentaldidaktik inklusive Didaktik des Gruppenunterrichts

•
Fachdidaktik inklusive Unterrichtspraxis (siehe gesonderte Empfehlungen der ALMS)

•
mentorenbetreutes Unterrichtspraktikum

•
Berufskunde (institutionelle, ökonomische und juristische Aspekte)

Dringend empfohlen werden:

•
Einführung in die Elementare Musikpädagogik

•
Musik und Bewegung/Rhythmik

•
Körperarbeit/Musikphysiologie

•
ein Orientierungspraktikum

•
Musikvermittlung/Konzertpädagogik

•
relative Solmisation

•
Singen mit Kindern

•
Klassenunterricht und Klassenmusizieren

•
Musik und Medien.

3. Theoretisch-musikwissenschaftlicher Bereich:

Verpflichtend sind:

•
Musikgeschichte/Musikwissenschaft
•
Gehörbildung

•
Tonsatz

•
Analyse
Dringend empfohlen werden:

•
Kultur übergreifende Aspekte

•
Arrangieren/Elementare Komposition

•
Aufführungspraxis/Interpretation
•
Theorie populärer Musik und/oder des Jazz.

Düsseldorf, 27. Juni 2005

Im Auftrag der ALMS/BRD

Der Sprecher Prof. Dr. Wolfgang Rüdiger
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